
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 16 (1900)

Heft: 41

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


^ (Drptt
für

bie ftf)tüeis.
SDfeiftcrfdjaft

atter

£>aitbn)crfe
unb

©cmcrbe,
bereit

Innungen unb
Hcreint.

ftrnktifdie ^littler für bie |0erk|tait
mit befonberer tBerüctfidjtigung ber

^uttft int $attbU)erf.
Jperauggegebert unter SRttwirhmg fd)metjerifd)er

Suitftljanbroerfer unb Xecpntfer
uun lUalter öeitn-ijulöinglinufrn.

©rgatt für Me afjtjiellctt |)uWthationen Ms Sjjjmeij. Sewerlreirereins.
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Rachbem fämtli<he$antonS=
regierungen auf ihren @e=

Bieten baS fog. ©efla«, fppbra«
ober auch ©chneebaflenfhftem üerboten, fomit als [traf»
bar erflärt fiabeit unb ein bezüglicher ReturS feitenS
eine? ÇanblerS oom VunbeSrate abgetoiefen toorben ift,
taudjen neuerbingS öom AuSlanbe her fcheinbar fe£)r
üerlocfenbe Offerten an baS fdEjioeigerifcije Vublifum auf,
um eS toieberum ju bem unlauteren ©efchäftSgebahrcn
aufzumuntern. @S ift nnn leidet möglich, baff ißerfonen,
bie baS unreelle VerfaufSfhftem uub auch bie bezüglichen
Verbote nicht fennen, biefem ©chwinbel zum Opfer
fallen, fomit nicht nur ihr ©elb oerlieren, fonbern auch,
ba es fich um Vetrug hanbelt, noch fch* empftnbliche
©trafen zu gewärtigen haben, wenn fie oerfudjen, bie
ihnen zufotlenben ©ouponS an Vefannte ober Unbe»
tannte weiter zu Oerïaufen. Ohne biefen SEBeiterbertauf
ift aber baS ©pftem unbenïbar, allein ber Vermittler
bezw. Käufer ift laut ©efejj zum ©chabenerfa| b. h- zur
RücEzahlung üerpflichtet. Käufer unb Verfäufer feien
baher in ihrem Sntereffe gewarnt, benn angefichtS ber
überall erlaffenen Verbote unb ber ©ntjeheibe oon Ab«
miniftratiü« unb ©erichtsbehörben tann fich niemanb

mehr auf bie Rid)t!enntniS ber betrügerifchen Ratur
beS ©ellafhftemS unb beS Verbotes berufen.

* *
2)ie Sinführung fürzerer Z^hlungSfriften

unb bie prompte Vezahluttg ber fpanbwerterrechnungen
burch bie Sunben gehören zu ben beften SJiitteln, um
bem ©ewerbeftanb aufzuhelfen, feine foziale Sage zu
Oerbeffent. Seber greunb beS arbeitenben VolfeS foHte
fich beffen bewußt fein, bajjj ebenfo gut wie ber tauf«
manu unb 8nbuftrielle gewohnt ift, für gelieferte SBare
fofort Rechnung z" fteïlen unb einen Zahlungstermin
Oon 3 SJtonaten zu beftimmen, auch ber weniger fapital«
fräftige |>aubwerfer Anfprud) auf rafcEje Vezahluttg
feiner gorberung machen barf. Sft ja boch jeber ©e=
werbetreibenbe felbft für bett Vezug feiner Rohmaterialien
an oierteljährliche Zahlungstermine gebunben unb muh
bie Arbeitslöhne nach 8 ober 14 ütagen in bar ent«
richten! Riemanb tann eS baher bem fpattbwerfer Oer«

argen, wenn er auf ©d)£ufi jeben OuartalS Rechnung
fteöt unb auf balbige Zahlung hofft.

©efretariat beS Schweizer. ©ewerbeocreinê.

lUilirtJibi.niclVn.
Unter ber finita UttfaHberftcherung bc§ fehuteijer-

©cfjloffermeifterberbanbeê bitbete fich mit @i| in Veru,
auf unbeftimntte Z^arter eine ©enoffenfehaft mit bem
Zweite, burch ©egenfeitigfeit bie Arbeiter feiner 9Rit=
glieber gegen VerufSunfätle unb bie SRitglieber felbft
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Meisterschaft
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deren
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praktische Slütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn Doldinghausen.

Organ für die „Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagncrmeistcrvereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. L0.
Inserate 20 Cts. per Isvaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS. Januar

WlOhtNsMlhi Gs trinke» Tausend stch den Tod,
GH' Giner stirbt von Durstes Uot.

Mitteilungen
für die Mitglieder des

Schweiz. Kewerbeverein.
(Korresp.)

Nachdem sämtlicheKantons-
regierungen auf ihren Ge-
bieten das sog. Gella-, Hydra-

oder auch Schueeballensystem verboten, somit als straf-
bar erklärt haben und ein bezüglicher Rekurs seitens
eines Händlers vom Bundesrate abgewiesen worden ist,
tauchen neuerdings vom Auslande her scheinbar sehr
verlockende Offerten an das schweizerische Publikum auf,
um es wiederum zu dem unlauteren Geschäftsgebahren
aufzumuntern. Es ist nun leicht möglich, daß Personen,
die das unreelle Verkaufssystem und auch die bezüglichen
Verbote nicht kennen, diesem Schwindel zum Opfer
fallen, somit nicht nur ihr Geld verlieren, sondern auch,
da es sich um Betrug handelt, noch sehr empfindliche
Strafen zu gewärtigen haben, wenn sie versuchen, die
ihnen zufallenden Coupons an Bekannte oder Unbe-
kannte weiter zu verkaufen. Ohne diesen Weiterverkauf
ist aber das System undenkbar, allein der Vermittler
bezw. Käufer ist laut Gesetz zum Schadenersatz d. h. zur
Rückzahlung verpflichtet. Käufer und Verkäufer seien
daher in ihrem Interesse gewarnt, denn angesichts der
überall erlassenen Verbote und der Entscheide von Ad-
ministrativ- und Gerichtsbehörden kann sich niemand

mehr auf die Nichtkenntnis der betrügerischen Natur
des Gellasystems und des Verbotes berufen.

4- -t-

Die Einführung kürzerer Zahlungsfristen
und die prompte Bezahlung der Handwerkerrechnungen
durch die Kunden gehören zu den besten Mitteln, um
dem Gewerbestand aufzuhelfen, seine soziale Lage zu
verbessern. Jeder Freund des arbeitenden Volkes sollte
sich dessen bewußt sein, daß ebenso gut wie der Kauf-
mann und Industrielle gewohnt ist, für gelieferte Ware
sofort Rechnung zu stellen und einen Zahlungstermin
von 3 Monaten zu bestimmen, auch der weniger kapital-
kräftige Handwerker Anspruch auf rasche Bezahlung
seiner Forderung machen darf. Ist ja doch jeder Ge-
werbetreibende selbst für den Bezug seiner Rohmaterialien
an vierteljährliche Zahlungstermine gebunden und muß
die Arbeitslöhne nach 8 oder 14 Tagen in bar ent-
richten! Niemand kann es daher dem Handwerker ver-
argen, wenn er auf Schluß jeden Quartals Rechnung
stellt und auf baldige Zahlung hofft.

Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereius.

Uerbanbsmesen.
Unter der Firma Unfallversicherung des schweizer-

Schlossermeisterverbandes bildete sich mit Sitz in Bern,
auf unbestimmte Zeitdauer eine Genossenschaft mit dem
Zwecke, durch Gegenseitigkeit die Arbeiter seiner Mit-
glieder gegen Berufsunfälle und die Mitglieder selbst
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gegen bie folgen ber gefe§ttc^en Haftpflicht §u Oerfidjern.
ÎBerecïjtigt jum (Eintritt finb nur fïïtitglieber beS fc£)lx>eig.

©chtoffermeifter SerbaubeS. Der ©intritt finbet ftatt
auf fc£)riftltdE)e 21umelbung beim Sorftanb, welcher über
bie Aufnahme entfcheibet, itnb bitrch ©inbejal)lung eiiteS
ober mehrerer Slnteilfcheine Don je 50 gü- 2111e 21uf=

nahmen muffen im offiziellen Sereittëorgan publiziert
werben. DiefeS SereinSorgan ift bato noch nicht be=

Zeichnet. Der 21uötritt lann jeweilen auf ©itbe eitteg
^Rechnungsjahres (Hl. Dezember) erfolgen unter Seob=
achtung einer fechSmonatlicheit Mnbiguugstrift, bie
fflfitgliebfchaft erlöfdjt übrigeng infolge DobeS, SetriebS»
aufgäbe, ©efdjäftSübertragung, auch fanu ber Sorftanb
beit ÄuSfdhtuf} wegen ©cihäbigitng ber 3utereffen ber
llnfalloerficherung befchliefjen. IRebft ©inzahlung öon
©tammanteilfcheinen haben bie ÜRitglieber überbieg ein
jeweilen öon ber ©eneralöerfammlung feftgefejzteS @in=,
trittggelb zu bezahlen unb bie ebenfalls öon ber ©e=

neralüerfammluttg alljährlich feftzufe|enben 9Ritglieber=
beitrage in Prozenten beg ausbezahlten Sohnes. jvür
bie SerbinblichEeiten ber llnfalloerficherung haftet nur
bereit Vermögen; eilte persönliche Haftbarfeit ber 3Rit=
glieber ift au§gefd)loffeit. Die Organe ber ©enoffenfctiaft
finb: bie ©eiteralOerfammiuiig, bie Sîreisbelegiertert, ber

Sorftanb, ber ©efdjäftSführer, bie IRechnungSrebiforen.
Dor Sorftanb beftel)t auë bem ißräfibeitteit unb fech»
äRitgliebern ; er bezeichnet feilten Sizepräfibenten itnb
©efretär. Der ißräfibeut beg SorftanbeS zeiget mit
bem SeEretär rechtSöerbinblich für bie ©enoffeitfchaft.
ißräfibeitt beg SorftanbeS ift ©mil Piffling, Ooit ©rlad),
@d)loffermeifter in Sern; ©efretär beëfelben 211bert

Jurrer, üou Durbettthal, ©chloffermeifter in Sern;
übrige SRitglieber : .ftarl Hofer, öon fRotljrift, ©ottfrieb
©afner, öon ©t. Seatenberg, betbe in Sern ; Daöib j

^heiler, öott SichterSwif, in Zürich V ; geait ©peijer,
Don unb in Dîeuettbitrq, uttb ftriü ©rürinq=Dutoit, Don I

unb in Siel.
'

i

|ln*fdjtebcnc«*.
Schweizer. Holjwarcninbuftrie. gür Äönig ÜRenelif

l)at bie SorbWarenfabrif SU? inet & Sie. in S lin gtt au
(Stargau) untängft eine ©änfte geliefert, bie bereits ihre
Steife nad) Slbeffinien angetreten hat-

Den fßfänett ber fRorboftbahu für beu Umbau unb
bie Hebung ber linfSufrigen âwrtrfjfecûafjn bout
bahtthof biê zum Sihlhöljlt würbe Dom jürcherifchen
©tabtrat unter einigen Sebingungen, bie fid) auf
©trafjenfreuzungen beziehen, zugeftimmt unb bem @ifen=
bahnbepartemente unter Sorbehalt ber ©enehmigung
burch bie ©emeinbe ein Seitrag öon 400,000 gr. an
bie Sofien ber Slenberttngen öon ber ©tation SBiebifon
Weg mit Inbegriff ber Arbeiten an ber ©ifjlthalbabn
anerboten. Statt ber Durchführung ber Srauerftrafje
wirb Derlangt, bah bie SRorboftbaljn bie ^o^lftra^e in
einer Sreite üoit 24 m unter ber Sahn burdjführe unb
fie mit ber Srauerftrafje beffer üerbinbe. Die Söder»
ftrafje foil 22,5 m breit burchgeführt, ferner für bie
©ägeftrafje eine Dtiüeauübergang angelegt werben.

Sauuiefen itt Sem. ©rweiterung beS ©aSwerfeS
ber ©tobt Sern, ©eftütjt auf einen SericEjt ber ißrä»
fibialabteilung, unterbreitet ber ©emeinberat bem @tabt=
rat folgenbe Anträge: 1. ®S fei baë ©aSwerE in ber
Sinbenau zu erweitern unb fo auszubauen, bah eine
DageSprobuEtiott öon 40,000 nr' ermöglicht wirb. 2. @8

feien ber ©emeinbe folgenbe Sefchlujgentwürfe tiorzu»
legen :

©rfter ©etneiiibebefchluh: Die ©emeinbe Sern, in
Wenbung öon 2lrt. 4, litt, g ber ©emeinbeorbnung, be=

fchüeht : SehufS ©rftellung einer SBaffergaSEomplementS»
anlage öon 5000 nr DageSprobuEtion wirb ein Ärebit
öon 250,000 g-r. auf fRecpnung beS 2lnIageEapital8 beS
©aSwerEeS bewilligt. Der ©emeinberat wirb zur^Se»
fdjaffung ber erforberlidhen ©elbmittel ermächtigt "unb
mit ber Sofizieljung beS SefdhlttffeS beauftragt.
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gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht zu versichern.
Berechtigt zum Eintritt sind nur Mitglieder des schweiz.
Schlossermeister - Verbandes. Der Eintritt findet statt
aus schriftliche Anmeldung beim Vorstand, welcher über
die Aufnahme entscheidet, und durch Einbezahlung eines
oder mehrerer Anteilscheine von je 50 Fr. Alle Auf-
nahmen müssen im offiziellen Vereinsorgan publiziert
werden. Dieses Vereinsorgan ist dato noch nicht be-
zeichnet. Der Austritt kann jeweilen aus Ende eines
Rechnungsjahres <01. Dezember) erfolgen unter Beob-
achtung einer sechsmonatlichen Kündigungsfrist, die
Mitgliedschaft erlöscht übrigens infolge Todes, Betriebs-
aufgäbe, Geschäftsübertragung, auch kann der Vorstand
den Ausschluß wegen Schädigung der Interessen der
Unfallversicherung beschließen. Nebst Einzahlung von
Stammanteilscheinen haben die Mitglieder überdies ein
jeweilen von der Generalversammlung festgesetztes Ein-,
trittsgeld zu bezahlen und die ebenfalls von der Ge-
neralversammlung alljährlich festzusetzenden Mitglieder-
beitrüge in Prozenten des ausbezahlten Lohnes. Für
die Verbindlichkeiten der Unfallversicherung haftet nur
deren Vermögen; eine persönliche Haftbarkeit der Mit-
glieder ist ausgeschlossen. Die Organe der Genossenschaft
find: die Generalversammlung, die Kreisdelegierten, der
Vorstand, der Geschäftsführer, die Rechnungsrevisoren.
Dor Vorstand besteht aus dein Präsidenten und sechs

Mitgliedern; er bezeichnet seinen Vizepräsidenten und
Sekretär. Der Präsident des Vorstandes zeichnet init
dem Sekretär rechtsverbindlich für die Genossenschaft.
Präsident des Vorstandes ist Emil Kißling, von Erlach,
Schlossermeister in Bern; Sekretär desselben Albert
Furrer, von Turbenthal, Schlossermeister in Bern:
übrige Mitglieder: Karl Hofer, von Rothrist, Gottfried
Gafner, von St. Beatenberg, beide in Bern; David <

Theiler, von Richterswil, in Zürich V: Jean Speiser,
von und in Neuenburg, und Fritz Grüring-Dutoit, von ^

und in Viel. l

Uerschiedenes.
Schweizer, tzolzwarenindustrie. Für König Menelik

hat die Korbwarenfabrik Minet ck Cie. in Klinguau
(Aargau) unlängst eine Sänfte geliefert, die bereits ihre
Reise nach Abessinien angetreten hat.

Den Plänen der Nordostbahn für den Umbau »ud
die Hebung der linksnfrigen Zürichsecbahn vom Haupt,
bahnhof bis zum Sihlhölzli wurde vom zürcherischen
Stadtrat unter einigen Bedingungen, die sich auf
Straßenkreuzungen beziehen, zugestimmt und dem Eisen-
bahndepartemente unter Vorbehalt der Genehmigung
durch die Gemeinde ein Reitrag von 400,000 Fr. an
die Kosten der Aenderungen von der Station Wiedikon
weg mit Inbegriff der Arbeiten an der Sihlthalbahn
anerboten. Statt der Durchführung der Brauerstraße
wird verlangt, daß die Nordostbahn die Hohlstraße in
einer Breite von 24 m unter der Bahn durchführe und
sie mit der Brauerstraße besser verbinde. Die Bäcker-
straße soll 22,5 m breit durchgeführt, ferner für die
Sägestraße eine Niveauübergang angelegt werden.

Bauwesen in Bern. Erweiterung des Gaswerkes
der Stadt Bern. Gestützt auf einen Bericht der Prä-
sidialabteilung, unterbreitet der Gemeinderat dem Stadt-
rat folgende Anträge: 1. Es sei das Gaswerk in der
Lindenau zu erweitern und so auszubauen, daß eine
Tagesproduktion von 40,000 im' ermöglicht wird. 2. Es
seien der Gemeinde folgende Beschlußentwürfe vorzu-
legen:

Erster Gemeindebeschluß: Die Gemeinde Bern, in
Wendung von Art. 4, litt. A der Gemeindeordnung, be-
schließt: Behufs Erstellung einer Wassergaskomplements-
anlage von 5000 im' Tagesproduktion wird ein Kredit
von 250,000 Fr. auf Rechnung des Anlagekapitals des
Gaswerkes bewilligt. Der Gemeinderat wird zur^Be-
schaffung der erforderlichen Geldmittel ermächtigt"und
mit der Vollziehung des Beschlusses beauftragt.
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